
Satzung

der Ortsgemeinde Niersbach

zur 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung

vom 17.122O1O

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO)
und der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen:

§1

Allgemeines

Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzung wird wie folgt ergänzt:

1. Reihengrabstäften

3. a) Überlassung einer Urnenrasengrabstäfte an Berechtigte nach Nr. 1
einschließlich der Pflegearbeiten für die Dauer der Ruhezeit

b) Überlassung einer Erdrasengrabstäfte an Berechtigte nach Nr. 1
einschließlich der Pflegearbeiten für die Dauer der Ruhezeit

§2

In kraffireten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

54518 Niersbach, den 18.06.2020
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Jos Werich
Ortsbürgermeister
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